
Anlage A zur V/0346/2025 
Kurzüberblick 

Bedarfsplan für den Katastrophenschutz und den Zivilschutz in der Stadt Münster (1. Fassung), 
zur Erfüllung der Aufgaben nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den 
Katastrophenschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW) sowie dem Gesetz über den 
Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG) 

 

Anforderung und Zielsetzung 

Die Krisen und Katastrophen der vergangenen Jahre sowie die gegenwärtige weltpolitische Si-
cherheitslage führen zu stetig steigenden Anforderungen an den Bevölkerungsschutz. Diese Ent-
wicklung betrifft auch die kommunale Verantwortung der Stadt Münster. Aus gesellschaftlichen 
sowie rechtlichen Rahmenbedingungen ergibt sich die Notwendigkeit, den Bevölkerungsschutz 
sowie die unmittelbar damit verbundenen Aufgabenbereiche des Zivil- und Katastrophenschutzes 
weiterzuentwickeln und an aktuelle Gegebenheiten anzupassen. Die kommunalen Aufgaben zum 
Schutz der Bevölkerung umfassen dabei die Prävention, Vorbereitung und Bewältigung von Kri-
sen, Großeinsatzlagen und Katastrophen. Zudem beinhalten sie die Mitwirkung an Maßnahmen 
der Zivilen Verteidigung.  
 
Ziel ist es, die Resilienz der Stadt Münster gegenüber Schadens- und Bedrohungslagen gemäß § 
1 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 BHKG NRW sowie § 1 ZSKG nachhaltig zu stärken und die damit ver-
bundenen gesetzlichen Anforderungen an eine rechtskonforme und leistungsfähige Ausgestal-
tung der kommunalen Gefahrenabwehr zu erfüllen.  
 
Der vorliegende Katastrophenschutzbedarfsplan (Anlage 1) definiert hierzu strategische Ziele 
sowie strukturelle und operative Maßnahmen zur Erfüllung der Aufgaben im Zivil- und Katastro-
phenschutz.  
 

 

Finanzierung 

Produktgruppe: 0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung 

Auswirkungen auf den Ergebnisplan X Ja  Nein   

Auswirkungen auf den Finanzplan X Ja  Nein   

Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan 2025 enthalten?  Ja  Nein X teilw. 

Belastungen in zukünftigen HH-Jahren? X Ja  Nein   

Bereits veranschlagt?  Ja X Nein   

 

 



Pflichtigkeitsgrad 

Die Maßnahme/Leistung ist X vollständig 
pflichtig 

 überwiegend 
pflichtig 

 überwiegend 
freiwillig 

 vollständig 
freiwillig 

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz des Landes 
Nordrhein-Westfalen (BHKG NRW)  

- Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe des Bundes (ZSKG) 

 

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen 
(Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration) 

- Personalgewinnung und Ausbildung 

Nachhaltig wirkende Gewinnung sowie Aus- und Fortbildung von Fach- und Einsatzkräf-
ten.  

 

- Bevölkerungsentwicklung, Stadtentwicklung und Infrastruktur  

Sicherstellung eines ausreichenden Bevölkerungsschutzes in Hinblick auf erkennbare Ge-
fahren- und Risikopotentiale, unter ausreichender Berücksichtigung der anhaltenden Be-
völkerungszunahme sowie der Flächennutzung und Stadtentwicklung. 
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